
Stadt Schlieben

Ausschreibung landwirtschaftlicher Nutzflächen zur langfristigen Verpachtung
Folgende landwirtschaftliche Flächen bzw. Teilflächen sind ab 01.10.2026 für eine Verpachtung in der
Stadt Schlieben vorgesehen:

Flur Flurstück Größe insgesamt zu bewirtschaftende Fläche in ha

8 1398 3.105 m² 0,1514

8 299 740 m² 0,0370

8 383 920 m² 0,0753

8 1095 4.050 m² 0,3611

8 420 8.410 m² 0,8410

8 4/6 823 m² 0,0220

8 1100 135 m² 0,0135

zu bewirtschaftende Fläche insgesamt 1,1402

Eigentümerin dieser Flächen ist die Stadt Schlieben.

Die zu bewirtschaftenden Pachtflächen werden zu den nachfolgend aufgeführten Kriterien zum
01.10.2026 ausgeschrieben und verpachtet:

1. Pachtpreis mit einer Gewichtung von 45%
2. Lage der Ausschreibungsflächen zum Betriebssitz bzw. Bewirtschaftungsflächen des

Pachtinteressenten mit einer Gewichtung von 25%
3. Vertragstreue und Zuverlässigkeit bei der Entrichtung von Steuern und öffentlichen Abgaben

mit einer Gewichtung von 20%
4. Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung der Flächen und der fachgerechten Berufsausübung mit

einer Gewichtung von 10 %
5. Der Bieter hat glaubhaft darzulegen, dass die Flächen grundsätzlich nur durch ihn selbst oder

durch Firmenangehörige bewirtschaftet werden. Erfolgt dies nicht, kann der Bewerber aus
dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Die Bewertung der Kriterien für die Pächterauswahl wird wie folgt festgelegt:

1. Pachtpreis:

Der Bewerber muss den Mindestpachtzins bieten. Wird dieser nicht geboten erfolgt eine Bewertung
mit 0 Punkten, der Bieter ist auszusondern und kann kein Pächter werden. Bei Überbieten des
vorgegebenen Mindestpachtzinses erwächst dem Pachtbewerber kein übermäßiger Vorteil, denn
überhöhte Pächterpreise schaffen Unfrieden in den Kommunen.

      Punkte:
Gebot unter Mindestpachtzins 0
bis zu 10% über Mindestpachtzins 1
bis zu 20% über Mindestpachtzins 2



bis zu 30% über Mindestpachtzins 3
höher als 30% über Mindestpachtzins 4

2. Lage der Ausschreibungsflächen/Regionalbezug:

Um eine Identifikation des Pächters mit der Gemeinde / Kommune und der örtlichen Gemeinschaft zu
ermöglichen ist es wünschenswert, dass der Betriebssitz des Bewerbers möglichst nah am Sitz des
Verpächters ist, auch wenn die zu vergebenen Flächen in einer anderen Gemarkung liegen

      Punkte:
Betriebssitz in der Verpächtergemeinde 3
Betriebssitz außerhalb der Verpächtergemeinde, aber im Amt Schlieben 2
Betriebssitz außerhalb des Amtes 1

3. Vertragstreue und Zuverlässigkeit bei der Entrichtung von Steuern und Abgaben:

Terminliche Zuverlässigkeit bei der Zahlung von Steuern und Abgaben in den letzten 3 Jahren ab
Ausschreibungsbeginn

      Punkte:
termingerechte Zahlung 2
Zahlung im Rahmen der Zwangsvollstreckung 0

4. Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und fachgerechte Berufsausübung:
      Punkte:

langfristiger Erhalt des Bodens und eine flächendeckende, standortgerechte
Landwirtschaft, dabei wird besonderes Augenmerk auf den Erhalt bzw.
die Erneuerung wasserregulierender Einrichtungen (Drainagen etc.) gelegt 2

Erhaltung der Flächengröße durch Pflege aufstehender und angrenzender
Flurgehölze entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 2

Wegebau- und Erhaltungsmaßnahmen auch bei nichtöffentlichen Wegen und/
oder privater Wege zur Erhaltung der Nutzbarkeit durch Dritte 2

5. Bildungsabschluss mit landwirtschaftlicher Ausrichtung, was eine sachkundige Führung des
Betriebes gewährleistet:

ohne Berufsabschluss 1
Facharbeiterabschluss oder vergleichbar 2
Meister- oder Technikerabschluss oder vergleichbar 3
Fachhochschulabschluss, Hochschulabschluss oder vergleichbar 4

Der Pachtinteressent hat die Möglichkeit ein Angebot für den Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren
und/oder 20 Jahren zu unterbreiten.

Der Mindestpachtzins beträgt für die Pachtdauer von 10 Jahren: 150,00 €/ha/Jahr
15 Jahren: 180,00 €/ha/Jahr
20 Jahren: 200,00 €/ha/Jahr



6. Angebotsabgabe:

Die Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift – Pachtangebot Stadt
Schlieben ab 01.10.2026 – im Amt Schlieben, Abt. Liegenschaften, Herzberger Str. 7 in 04936 Schlieben
abzugeben.
Die Frist für die Einreichung der Pachtzinsangebote endet am 06.02.2026 – 12.00 Uhr.

7. Sonstiges:

Eine Haftung der Stadt Schlieben in Bezug auf die Angaben ist ausgeschlossen.
Ein Rechtsanspruch auf die Vergabe des Pachtgegenstandes aufgrund dieser Veröffentlichung besteht
nicht.
Die Stadt Schlieben ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlug zu
erteilen. Zudem behält sie sich das Recht vor, das Ausschreibungsverfahren jederzeit, ohne Angabe
von Gründen, abzubrechen oder ganz aufzuheben.
Es handelt sich hierbei um keine Ausschreibung im Sinne des Vergaberechts, deshalb besteht keine
Bindung an die Vergabebestimmungen der VgV, VOL, VOB o.ä.
Die Vergabe erfolgt aufgrund der aufgeführten Vergabekriterien unter Anwendung der jeweils
festgesetzten Gewichtung. Eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung der Pachtflächen wird nicht
angeboten.
Eine persönliche Einsichtnahme in die Ausschreibungsunterlagen kann zu den Sprechzeiten im Amt
Schlieben, Herzberger Straße 7 in 04936 Schlieben erfolgen.
Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt nicht. Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt.
Gemäß der EU-DSGVO in Verbindung mit dem BDSG wird darauf hingewiesen, dass die
personengebundenen Daten zur Auswertung der Gebote verwaltungsintern elektronisch gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Mit der Abgabe eines Pachtzinsangebotes bestätigt der Bieter die Kenntnis dieser allgemeinen
Informationen.


